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Nro . 16 ,

Olden

wöchentliche

burgische

Anzeigen .

Montag , den 17 . April 1780 .

Verordnung

wegen der Aufnahme fremder unbekannter Heuersleute u . Gäste .

Bonon Gettes Gnaden Wir Friedrich August , Bischof zu Lübeck , Erbe zu

Norwegen , Herzog zu Schleswig , Holstein , Stormarn und der Dfihmarschen , re

gierender Herzog zu Oldenburg sc. e . Wann jeithero verschiedeutlich bemerker worden ,

daß in Unser Herzogthum Oldenburg , bey der Aufnahme frember unbekannter und vers

Bachtiger Leute , welche sich in den Städten oder auf dem platten Vande heuerlicy nieders

laffen , nicht die gehörige Ordnung und Vorsicht gebrauchet werde , und hierdurch nicht

felten die nachtheilige Folge entstehe , daß dergleichen Lente nebst ihren Kindern und Angehd .

rigen am Ende den Armen Cassen oder durch Betteln dem Publicum zur Last fallen , auch

allerhand gefährliches und böses Gefindel fich einzuschleichen Gelegenheit hat ; lls haben

Sir , zur Abstellung jenes misbräuchlichen Verfahrens und zur Vorbeugung der daher zu

befürchtenden üblen Folgen , gnädigst gut gefunden , folgendes zu verordnen und vest zu setzen:

3 . ) Müssen ohne Borwissen der benkommenden Policei Bedienten , nemlich in den Sidd

Ten der Bürgermeister und auf dem platten Lande der Beamten , überhaupt keine fremde

Personen heuerlich , es fn auf Jahre oder kürzere Zeit , auf und eingenommen werden , und

find unter folchen fremden Personen , nicht allein wirkliche Ausländer , sondern auch diejes

nigen Landes Eingeseffenen die aus einem Stadt oder Amts Bezirk in den andern umzie

hen wollen , zu verstehen . 2. ) Wer an solche Fremde ein Haus oder Zimmer vermiethet ,

oder selbige bey sich heuerlich einnimmt , full solches , vor des Heuersmanns Einzug , dem

benkommenden Bürgermeister oder Beamten , bey Vermeidung willkührlicher Brüche schrift

lich oder mündlich melden , und zwar ohne Unterschied ob die zu vermiethende Haufer fren ,

bürgerlich oder bauerpflichtig find . Im Falle nun alsdann 3. ) solche fremde Ankomm

linge , bekannte , angesehene, wohlhabende und unverdächtigePersonen sind, foll selbigen nicht

die mindeste Hinderniß im Wege geleget oder einige überflüssige Legitimation von ihnen ges

fordert , sondern von den beykommenden Policei Bedienten nur blog -dem Verheurer , oder

Eigenthümer der Wohnung , wegen der geschehenen Anmeldung ein unentgeltliches Attestat

ertheilet werden , wie denn unter andern , ben denjenigen Fremden , die ausser den Wohns

häusern , Ländereien pachten , und wit einem verhältnißmäßigen Beschlage an Wich und

Acker Geräthschaften aufziehen , keine weitere Untersuchung nöthig erachtet wird und Statt

finden soll . Dagegen müffen 4. ) alle unbekannte , dem äusserlichen Ansehen nach in gerin ,

gen Bermögens . Umständen sich befindende Fremde , vor ihrer würklichen häuslichen dies

derlaffung in den Städten oder auf dem Lande, sich zufördert näher legitimiren , und einen



besfälligen schriftlichen , jedoch unentgeltlich zu ertheilenden Erlaubnißschein von den bey .
kommenden Beamten oder Bürgermeistern ausnehmen , und soll ihnen von den Eigenthu
mern oder Verheurern der Wohnungen , das Einziehen nicht verstattet werden , ehe und be .
vor gedachter Erlaubnißschein beygebracht ist . Indeß muß in Ansehung der vorgängig er .
forderlichen Legitimation , der Unterschied beobachtet werden , daß s . ) unbekannte Ausläns
der nicht nur von ihrer bisherigen Obrigkeit glaubwürdige Attestate , daß sie nebst ihren Aus
gehörigen , sich bis dahin untadelhaft aufgeführet und ihr Brodt auf eine redliche Art vers
dienet haben , beybringen , sondern auch überdem wahrscheinlich anweisen müssen , wie sie
und die ihrigen sich fünftig hier im Lande auf eine ehrliche und erlaubte Art , ohne jemanden
zur Last zu fallen , ernähren wollen und können . Wogegen 6. ) einheimische Unterthanen , die
fich bey ihrem Umziehen aus einem Stadt oder Amts Bezirk in den andern , näher legiti
miren müssen , nur ein Attestat , daß sie und ihre Angehörigen sich bis dahin , auf eine ehre
liche Art , und ohne Almosen zu genießen , ernähret haben , von den beykommenden Bürger
meistern oder Beamten beyzubringen brauchen , worauf selbigen , ohne fernere Untersuchung
oder Nachweisung in Betref ihres tünftigen Laterhalts , ein unentgeltlicher Erlaubnißschein
eingehandiget werden soll , wogegen für die Ertheilung des erwähnten Attestats und die dess
falls etwan erforderliche Untersuchung überhaupt vier und zwanzig Gr . an Gebühren erleget
werden müssen . 7. ) In Ansehung der einländischen Armen , die , oder deren Kinder , würfe
lich Almosen genießen , und denen folglich obiges Attestat nicht ertheilet werden kann , hat
es bey den desfälligen Berordnungen , wornach ein jedes Kirchspiel feine Armen unterhalten

muß , sein Bewenden , und dürfen dieselben au ) innerhalb eines Amtsdistricts , nicht aus
einem Kirchspiele in das andere ziehen . 8 . ) Falls nun jemand obigen zuwider , fremde
unbekannte Lente , ohne vorher erhaltenen Erlaubnißschein der beikommenden Policei . Bes
dienten , heuerlich auf und cinzunehmen sich unterfangen dürfte , soll derselbe nicht nur mit
einer unabbittlichen Geldbusse von zween Ggfl . für jede dergestalt verordnungswidrig eins
genommene Person , oder auch , falls er diese Brüche zu bezahlen nicht vermögend , mit einer
verhältnißmäßigen geibesstrafe beleget werden , sondern auch , im Fall diese Personen in der
Folge sich selbst und die ihrigen nicht sollten ernähren können , schuldig seyn , für derselben
Unterhaltung in so weit sein , des Contravenienten Vermögen reichet , zu haften und einzu
fiehen . 9 . ) Sollten endlich über die Zulänglichkeit der von Ankömmlingen beygebrachten
Zeugnisse und ihre sonstige Legitimation Zweifel und Beschwerden entstehen , hat Unsere Ols
denburgsche Kammer selbige fummarisch zu untersuchen und zu entscheiden . 10 . ) Auslan
dische und aus andern Amts : oder Stadt Districten ankommende Dienstboten , Gesellen , oder
Handarbeiter , die sich entweder bey einem Hausherrn , Wirthe oder Meister in Koft und
Lohn verdingen oder mit angenominienen Handarbeiten , als deichen , mehen und dergleichen
the Brodt ehrlich zu verdienen suchen , sollen unter gegenwärtiger Berordnung nicht mit be
griffen seyn , sondern nach wie vor ungehindert ab und zuziehen können , da denn doch die
Hausherren oder Wirthe darauf zu halten haben , daß ausländische Dienstboten , entweder
von ihren vorigen Brodtherren oder ihren Predigern gute Zeugnisse ihrer bisherigen Auffah ,
rung benbringen . So wie aber ferner 11 . ) den Gaftwirthen und Krügern frey fiehet und ob
lieget , fremde , angesehene und unverdächtige Reisende , die sich zum Bergnügen oder ihrer
Geschäfte und Verrichtungen wegen auf längere Zeit an einem oder dem andern Ort auf
halten wollen , aufzunehmen und zu beherbergen ; so soll dagegen 12 . ) fremden unbekann
ten und des Bettelns verdächtigen Leuten auf dem platten Lande , nicht länger als auf eine
Nacht Quartier gegeben werden , und wenn dieselben einer zugestoßenen Krankheit , eines
vorgeblichen Gewerbes , oder sonstiger . Ursache wegen , långer fich aufhalten müssen oder
wollen , find die Wirthe und Krüger schuldig , solches den beykommenden Beamten unver
züglich zu melden , die dann dem Befinden nach zur längeren Beherbergung einen Erlaubniß ,
fch in unentgeltlich ertheilen oder sonst darunter den Umständen nach verfügen müssen . In
den Städten aber dürfen dergleichen Leute ohne gehörige Nachtzettel von den Bürgermeistern
gar nicht aufgenommen und beherberget werden , und sollen die Gastwirthe und Krüger , die
diesem entgegen handeln , nicht nur dem Befinden nach mit willkührlicher Brüche beleget und
thaen im Bieberholungsfalle die Wirthschaft oder Krugnahrung gänzlich untersaget und
genommen , sondern sie sollen auch , wegen der Vergehungen deren sich dergleichen verord
uungswidrig eingenommene Landstreicher etwan schuldig machen , ernstlich angesehen und
den Umfiånden nach mit harten Leibesstrafen beleget werden . Da nun obige Unsere Lan .



desherrliche Verordnung zur allgemeinen Sicherheit und Aufrechthaltung guter Ordnung ab .
zwecket ; so wollen wir gnddiaft , daß Unfre Oldenburgsche Rammer und sämtliche Policeis
Bedienten auf derfelben pinctliche Befolgung alles Ernstes halten , und soll dieselbe zu jeders
manns Nachachtung jährlich auf den ersten im Monat April einfallenden Sonntag von allen

Canzeln öffentlich verlesen werden , auch in allen Wirthshäusern stets angeschlagen bleiben .
Urkundlich unter Unserer eigenhändigen Namens Unterschrift und beygedrucktem Hers

soglichen Infiegel .
Gegeben in Unserer Residenz Eutin , den 22ften März 1780 .

CL . S .

F . L. Gr . von Holmer .

Friedrich August .

L. B . Trede .

I . Gerichtl . Proclam . und Publicat .
1 ) Es ist der Conferenzrath von Woldenberg gesonnen , fein , vor einigen Jahren von dent

Cammerherrn von Bardenfleth gekauftes , in der Develgonne nahe am Landgerichte fie

hendes Wohnhaus nebst dem dazu gehörigen Stall , Garten , Fischteichen und Beide ,

am 23ften Jun . a . c. , in gedachtem Wohnhause , verkaufen zu lassen .

Die Angabe ist den 29ften May a . c. , auf hiesiger Hochfürstl . Regierungs - Canzley .
2 ) Wann im Herbst des abgewichenen Jahrs verschiedenes Lannenhol ; an den Burhaver

Deich getrieben , und dafelbft geborgen worden : So wird solches hicdurch öffentlich
bekannt gemacht , damit diejenigen , welche ein Eigenthumsrecht an solchen Sachen is
haben vermeinen , sich desfalls vor dem Ausgang des nachftkünftigen Monats May bey
dem Amt zu Hollwarden melden , ihre Gerechtsame anweifen , und die Sachen gegen ein
billiges Berglohn wieder zu sich nehmen können , indem nach Ablauf solcher Zeit dese
halb anderweit verfüget werden wird .

Oldenburg aus der Cammer , den 1oten April 1780 .

von Hendorff . Schm . v . Hunrichs . Ahlers . Schumacher . Bolken . Pasør .

Herbart .

3 ) Wann die auf den 23ften und 24ften dieses Monats , hieselbst und in der Stadt Del¬
menhorst einfallende Bichmärkte , wegen der sich noch auffernden Hornviehfeuche , für
diesmal nicht gehalten werden ; so wird solches hiemittelst zu jedermanns Wissenschaft
bekannt gemacht .

Oldenburg aus der Cammer , den 11ten April 1780 .

von Hendorff . Schm . von Hunrichs . Ahlers . Schumacher . Bolken . Pasor .

Herbart .

4 ) Wann zu Ausdingung der Lieferung derer für die Armen im Kloster Blankenburg für
dieses Jahr erforderlichen 1933 einer halben Ellen Leinen anderweiter Terminus auf den
8ten May d. J . , als am Montage nach dem Sonntage Eraudi , Vormittags um 10 Uhr ,
auf der Klosterftube hieselbst , angefeßet ist : So können diejenigen , welche Belieben
baben die Lieferung zu übernehmen , sich am bemeldten Lage und Orte um die bestimmte
Zeit einfinden , die Conditiones vernehmen , und sodann nach Gefallen fordern und
accordiren . Oldenburg , den 1oten April 1780 .

Höchfiverordnete Obervorsteher des Klosters Blankenburg .
von Warendorff . Wolters .

Oldenburger Getraide Preise .
Butjadinger Wintergårften
Grüßhaber

Janson .

42 Rthlr . Louisd ' or .
23

J . D. Olde .

Der letzte Preiß des Sand Rockens ist þieselbst 34 Grote Cour . für den Scheffels



II . Privatsachen .

3 ) Der Zimmermeister Edw hiefelbst hat ein an der Harenstrasse fichendes Gebäude , wel .

ches dem Herin Bauinspector Oetken bisher zu Bergung seiner Wagen gedienet , und

zwischen den Grundmauern 20 Fuß breit ist , nebß einem Hofplatz von 31 dreyviertel

Fuß Breite zu verbenern .

a ) Bey dem Buchbinder Birnstein ist zu haben : Letzte Anrede eines Predigers an feine

Gemeine , Berlin 1780 . im Berlag der Buchhandlung der Realschule . Diese Schrift

ift unter den Papieren des feel . Herrn Pastor Greverus zur Ofernburg gefunden wors

worden , und auf Verlangen vieler Kenner und Freunde zum Druck befördert . Das

Exemplar koftet 16 Grote Cour . und gebunden 20 und 22 Grote .

3 ) Es hat der Herr Nathsverwandter Ritter von den Armen Mägde Fundi Geldern einige

100 Rthlr . jinsbar zu belegen . Wer solche verlanget , und die gehörige Sicherheit

beybringet , kann solche in Empfang nehmen .

4 ) Der Herr Canzleyrath von Muck hat noch einige Weyden , wie auch Land zu verheuern .

Die Liebhaber hiezu können sich ben ihm melden .

1 ) Eine kleine Ladung Königsberger nen Leinsaat soll , so bald selbiges zu Bremen an der

Stadt kommt , öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden . Kaufluftige wollen

ihre Ordre zum Ankauf ertheilen .

6 ) Es fuchet jemand hier in der Stadt einen Knecht , welcher mit allerhand Arbeit umu

gehen weis gegen guten Lohn , und kann selbiger sofort in Dienst gehen . Nähere Nach ,

richt hievon in der Expedition .

7 ) Des weyl . Lühr Bischoffs Nachlaß , als einige durchgefeuchteKühe , fünf durchgeseuchte

Rinder , drey Pferde mit Füllen , einige Schweine , Schaafe , Wagen , Egden , und

sonstiges Haus und Ackergeräth , auch einige Saatfrüchte , foil am 28sien April , in

dem Sterbhause zu Amelhausen , bey Langwarden , öffentlich , meistbietend, durch den

Herrn Verganter Eli verkaufet werden .

8 ) Der Kaufmann Meinert Adolph Moriffe ift gefonnen , folgende Eachen , als zwen Heus

wagen , cine nene Egde , zwey Pflüge , eine Stdfemühle , fieben Schaafe , ein Ruhrind ,

ein Kalb , wey Koffre mit Beschlag , einen Kleiderschrank , einige Milchbaljen , auch Kus

pfer und Zinnenzeng , Tische und Stühle , wie auch sonstiges Hausgeräch , am 28ften

April , in seinem Wohnhause , zu Rothenkirchen , öffentlich , meistbietend verkaufen zu

laffen .

9 ) Weyl . Jcke Hedden fen. Kinder Vormünder , Wilhelm Gloystein und Conf. find gefons

nen , des Defuncti nachgelassene Mobilien und Moventien , am 27sten April , in des

Defuncti Behausung , zum Eckwarder aften Deich , verkaufen , imgleichen dessen nachs

gelaffene Hofstelle mit ungefähr 100 Jücken Landes , am selbigen Lage verheuern zu lassen.

no ) Des weyl . Johann Chriftian Cordes , bisher von Johann Diederich Cordes bewohnte

Haus , zu Esenshamm , mit Scheune und fünf eilfzwölftel Jück Landes , soll am 24ften

April , in Johann Diederich Cordes Hause , zu Esenshamm , von Maytag a . c. au bis

dahin 1782 , also auf zwey Jahre , öffentlich , durch den Herra Auctionsverwalter Eli

verheuert werden .

11 ) Weyl . Eilert Behrens Kinder Vormünder , Johann Bohlken und Conf. lassen ihrer Pus

pillen Erblasfers inventarisirten Nachlaß , bestehend hauptsächlich in 9 milchen en Rh

hen , worunter einige durchgefeuchte, 2 zweyjährigen Ochsen , 7 Stierochfen und Kuh :

rindern , einigen Milchkälbern , Schaafen und Schweinen , auch allerhand Haus und

Ackergeråth , am zten May a. c. , in weyl . Eilert Behrens Behausung , zu Phiesewar

den , durch den Herru Auctionsverwalter Eji , öffentlich , meistbietend verkaufen . Auch

follen selbigen Lages die von weyl . Eilert Behrens nachgelassene zwey Hofstellen, wovon

Die eine mit ungefähr so Jück Landes zu Phiesewarden , und die andere mit ungefähr

48 Jück Landes bey der Blerer Mühle belegen , auf ein oder mehrere Jahre , gleichfalls

in weyt . Eilert Behrens Behausung , zu Phiesewarden , öffentlich , meistbietend verheuert

werden .

12) Es hat jemand eine alte Chaise für einen billigen Preis abzustehen. Nähere Nachricht

in der Expedition .
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